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gesezte-Land nicht zu einer zwekmäßigern Leitung des
Gewässers erforderlich ist.

16. Lie in öffentlichen Flüssen natürlich entste-
henden Inseln, gehören dein Eigenthümer desjenigen
Ufers ;u, welches zulezt von dem Strome angegrif,
fn und beschädigt wurde» in soweit nemlich, als
dieselben nicht zu einer zwekmäßigern Leitung des
Stroms erforderlich sind.

17. Sind durch Entstehung von Inseln in den
Strömen die beidseiugcn Ufer vom Strome verlezt
worden, so fällt das Eigenthum der'iJnsel im Vcr-
haltniß derUferbeschàdiglingen denbeids.Uferbcsitzernzu.

18. Altes durch künstliche Abgrabungen der
Seen, und durch zwekmäßige Leitung der Ströme den
Gewässern abgewonnene Land, wird Eigenthum der
Unternehmer solcher, der ganzen Staatsgcsellschaft
nützlichen Arbeiten, welche jedoch nicht ohne bestimmte
G nehmigung der Wasserbaupolizei s Direktion um
ternommcu werden können. »

iy. Die Schissbarmachung der Ströme, und Be-
forderung der Cch ffahrt durch Anlegung von Ka-
nälen, die aber nur unter der Aufsicht der Wasserbau-
polizei - Direktion geschehen kann, giebt Anspruch
auf eine auf vorher ecgangenen Vorschlag von der voll-
ziehenden Gewalt durch die Gesezgebung zu bestim-
mende Entschädigung.

20. Bei Ausführung ähnlicher allgemein nütz-
lieber Unternehmungen darf das Partikulareigenthum,
dem y. § der Constitution zufolge, gegen vollständige
Entschädigung des Eigenthümers angesprochen werden.

21. Gewöhnliche Uferbefestigungen und Dämme,
die nur zur Sicherung der zunächst an die Gewässer
stoßenden Grundstücke dienen, müssen von den Eigen-
rhümern der Ufer unterhalten werden.

22. Zur Anlegung und Unterhaltung von Haupt-
dämmen, die einer ganzen Gegend zum Schutze gegen
Ueberschwemmungen dienen, müssen die Eigenthümer
sämtlicher dadurch geschüztrr Grundstücke im Verhält-
nisse des ihnen drohende» Schadens beitragen.

23. Dämme aber, die zu besondern Zwecken an-
gelegt werden, müßen ausschlicssend von den Unter-
nehmen; solcher besondern Anstalten angelegt und un-
scrhalten werden.

24. Jeder neue Wasserbau, wodurch der Ausfluß
eines Sees auf irgend eine Weise gehemmt wird, ist
gänzlich verboten.

23. Sowohl an Privat- als öffentlichen Gewäs-
fern darf kein Wasserbau irgend einer Art, er bestehe
nun in Anlegung von Wasserwerken nud Dämmen,
sowohl unter als über dem Wasser, oder in Vcrände-
tmng aller Wasserwerke, Dämme oder Ufer, vorge-
nommen werden ohne Vorwissen und bestimmte Ge-
uehmigung der Wasserbaupo.'izei-Direktion.

26. Jeder, der wider diese beiden lezten §§ hau-
dein wprde, ist gänzlichen Ersaz alles durch seine

Unternehmung verursachten Schadens und Wiederher-

stellung des Gewässers in seinen chevor.'gen Stand
schuldig, in sofern dieses leztere von der Wasserbau-
polizei-Direktion erfoderlich erfunden wird, und soll
noch mit einer Buße belegt werden, die dem durch
seine Unternehmung verursachten Schaden gleich ist.

27. Dagegen sind bei allen Wasserwerken beweg-
liche Aufsätze auf den Fachbaum (Wchrbaum) in scs

weit erlaubt, als den ober- oder unterhalb liegenden
Nachbarn, sowohl Wasserwerkbesitzern als Grandbe-
sitzen;, daraus kein Nachtheil entsteht.

2g. Einem schon vorhandenen Wasserwerk irgend
einer Art darf das zu seinem Betriebe zufolge seines
uuabyeanderten Zustandes nöthige Wasser nicht entzo-
gen werden, wenn nicht rechtsgültige Ansprache darauf
vorhanden ist.

2y. Die Wasserbaupolizei-Direktion kann kein
Ansuchen für Erlaubniß zu Anlegung neuer Wasserbaue
irgend einer Art oder zu Abänderung und Erweiterung
der schon vorhandene» Baue verweigern, ohne hierzu
Gründe zu haben, die auf der schuldigen Sorge sur
das allgemeine Beste beruhen.

30. Die Mitglieder der Wasserbaupolizei-Direk-
tion sind verpflichtet, die Gründe für eine solche Vcr-
Weigerung auf Begehren dem Förderer der Erlaubniß
schriftlich und persönlich unterschrieben zu beliebigem
Gebrauch mitzutheilen.

31. Die vollziehende Gewalt ist beauftragt, für
die Besorgung der Wasserbaupolizei die crfoderiichen
Einrichtungen und Anstalten zu treffen.

32. Dieses Gesez soll gedrukt, überall bekannt
gemacht, und wo es nöthig ist, angeschlagen werde».

Bekan ntmachung.
Da wir endlich nach Hebung größer unvorher-

gesehener Hindernisse einigermaßen in Stand gesczt
sind, mit dem vorzunehmenden Gcldstage das aus-
getretenen Kaspar Aloys Mahler, dem gerechten De-
gehren dessen Creditoren zum Theile zu entsprechen,
und wir ihnen anzuzeigen haben, daß es hauptsäch-
iich um die Berichtigung im Liegenden, und um
VsrrechtSansiände zu thu« ist; so sind desnahen alle
und jede, so au ihm im Liegenden oder Fahrende»
zu fodern haben, aufgefodcrt, auf den 22sten Mc z

iLoo. an dem Sitzungsorte des Bezirksgerichts zu
Luzcrn, Morgens um 8 Uhr personlich, oder durch
Bevollmächtigte zu erscheinen, und die Jnnhaber
von den lezren Gülten auf dem Knuthwylerbad sol-
che vorzulegen. Im Nichterscheinungsfalle der eint
oder andern Creditoren wird nichts destoweaiget
fortgefahren werden zu thun, was Rechtens ist.

Luzern, den 24110» Hornung i8c>c>.

Im Namen und aus Befehl des Distriktsge-
richts allda,

Jos. Höchste aß er, Gerichtfchr-
Zum drucken bewilliget,

DLinzeiij Nüttimann, Reg. Statlh
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